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Stadt Grevesmühlen
Stadtvertretung Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Mitteilungen des Stadtpräsidenten VO/12SV/2015-572

3 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
Grevesmühlen

3.1 Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen über ihre Tätigkeit 
2014

4 Einwohnerfragestunde

5 Bestätigung der Tagesordnung

6 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 23.02.2015

7 Einzahlungen aus Spenden 2014 VO/12SV/2015-553

8 Jährlicher Bericht des Vorsitzenden des gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des 
Amtes Grevesmühlen - Land über die Durchführung und die 
wesentlichen Feststellungen der örtlichen Prüfung

VO/12SV/2015-557

9 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2015 VO/12SV/2015-558

10 Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA)

VO/12SV/2015-560

11 1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der 
Stadtbibliothek Grevesmühlen

VO/12SV/2015-565

12 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
hier: Aufhebung des Beschlusses Nr. VO/12SV/2014-511 vom 
08.12.2014

VO/12SV/2015-567

13 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
hier: Teilbereich IV

VO/12SV/2015-568

Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen, Nr: SI/12SV/2015/17

Sitzungstermin: Montag, 13.04.2015, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Rathaussaal, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
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14 Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die 
Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a gemäß § 12 Abs. 2 BauGB

VO/12SV/2015-569

15 Anfragen und Informationen der Stadtvertreter

Nichtöffentlicher Teil

16 Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 115/83, Flur 2, Gemarkung 
Grevesmühlen

VO/12SV/2015-559

17 Verkauf einer Teilfläche der Flurstücke 88/7, 89/1, 90/5, 102/32, 
103/12, 104/27 und 105/9, Flur 15, Gemarkung Grevesmühlen

VO/12SV/2015-571

18 Auftragsvergabe zur Beschaffung einer Kehrmaschine und zum 
Abschluss eines Leasingvertrages

VO/12SV/2015-570

19 Anfragen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

20 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-572
öffentlich

31.03.2015
Höft, Inka

Mitteilungen des Stadtpräsidenten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Tätigkeitsbericht des Stadtpräsidenten vom 24.01. bis30.03.2015
 

 27.01.2015:  Sitzung der CDU-Fraktion
 02.02.2015: Stadtvertretersitzung
 18.02.2015: Unternehmerempfang der Landrätin
 19.02.2015: Gemeinsame Sitzung des Haupt- und Bauausschusses
 23.02.2015: Sondersitzung der Stadtvertreter
 05.03.2015: Zusammenkunft mit dem Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden
 09.03.2015: Ausstellungseröffnung "Präparator"
 10.03.2015: Sitzung des Vereinsbeirates
 16.03.2015 Sitzung des Finanzausschusses
 17.03.2015 Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses
 18.03.2015: Treffen der Arbeitsgruppe "In town"
 19.03.2015: Sitzung des Bauausschusses
 23.03.2015: Sitzung des Umweltausschusses
 24.03.2015 Sitzung des Hauptausschusses
 26.03.2015 Wohnungsübergabe bei der WOBAG (alte Sparkasse)
 26.03.2015: Übergabe der Studie "Vernetzte Energie in Grevesmühlen"
 27.03.2015: Jahreshauptversammlung der Schützenzunft
 28.03.2015: Teilnahme am "Tag der Sauberkeit"

Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder 
Leitbild 1 Leitbild 2 Leitbild 3 Leitbild 4 Leitbild 5 Leitbild 6

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-574
öffentlich

07.04.2015
Höft, Inka

Bericht des Bürgermeisters
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Als Anlage:
- der Bericht des Bürgermeisters
- -der Vorentwurf zur Teilfortschreibung des RREP WM 
- -der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Schwerin

zur Kenntnisnahme. 

Anlage/n:
Bericht des Bürgermeisters
der Vorentwurf zur Teilfortschreibung des RREP WM 
der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Schwerin 

    

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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1 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Geschäftsbereich Finanzen

- Haushaltsplanung 2015:
Die Haushaltspläne für das Amt Grevesmühlen-Land und die Stadt 
Grevesmühlen wurden durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde nach 
Vorlage der Eröffnungsbilanzen genehmigt und somit auch veröffentlicht. 
Die Haushalte für die Gemeinden wurden nicht genehmigt. Damit gelten 
die Regelungen des § 49 Kommunalverfassung zur vorläufigen 
Haushaltsführung. 
Bis auf das Amt sind parallel zu allen Haushalten die 
Haushaltssicherungskonzepte fortgeschrieben worden.

- Umstellung auf die Doppik:
Nachdem bereits die Eröffnungsbilanzen für die Stadt und das Amt  fertig 
gestellt wurden, konnte nunmehr auch die Eröffnungsbilanz für die 
gemeinde Bernstorf aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss in 
seiner Sitzung am 09.04.15 zur Prüfung vorgelegt werden. Zum gleichen 
Termin wurde die durch das Amt Schönberger Land erstellte 
Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Papenhusen vorgelegt. Außerdem 
konnte der zweite doppische Jahresabschluss für das städtebauliche 
Sondervermögen zum 31.12.2010 fertiggestellt und vorgelegt werden. 
Aktuell stehen die Eröffnungsbilanzen für die Gemeinden Mallentin und 
Plüschow vor dem Abschluss.  Die Bilanzen der übrigen Gemeinden 
werden in den kommenden Monaten schrittweise fertiggestellt und geprüft. 
Mit dem Rechnungsprüfungsausschuss wurde eine Vereinbarung zu den 
Prüfungsterminen für die einzelnen Eröffnungsbilanzen abgeschlossen. 
Diese war von der unteren Rechtsaufsichtbehörde gefordert worden.

- Hundebestandszählung
Zur flächendeckenden Feststellung des Hundebestandes im Stadtgebiet 
Grevesmühlen (mit Ortsteilen) wurde eine beschränkte Ausschreibung 
vorgenommen. Es haben vier Dienstleistungsunternehmen ein Angebot 
abgegeben. Derzeit erfolgt die Auswertung.

- Ausschreibung Kehrmaschine
Die Stadt Grevesmühlen hat die aktuelle Kehrmaschine im August 2010 für 
einen Zeitraum von 60 Monaten über Leasing finanziert. Da der Vertrag 
aufgrund der hohen Beanspruchung der Maschine und der damit 
verbundenen steigenden Reparaturaufwendungen nicht verlängert werden 
soll, ist eine Neubeschaffung zum 01.08.2015 erforderlich. Im Haushalt 
sind hierfür die entsprechenden Leasingraten eingestellt. 
Wegen der der langen Lieferfristen (die Maschine wird speziell für die Stadt 
Grevesmühlen produziert) ist eine kurzfristige Auftragsvergabe erforderlich. 
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2 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Eine Ausschreibung zur Beschaffung ist bereits erfolgt. Das 
Leasingunternehmen tritt nach Leasing-Vertragsabschluss in den 
Beschaffungsvertrag mit dem Lieferanten ein.
Die Ausschreibungsfrist endete am 01.04.2015. Die Ergebnisse wurden 
zur Stadtvertretersitzung zur Entscheidung vorgelegt. 

- Beteiligungsverwaltung
Stadtwerke Grevesmühlen:

Bei Kabelverlegearbeiten für die Straßenbeleuchtung in der Siebenmorgenstraße 
wurde von einer Elektrofirma am 17.03.2015 eine Gasleitung beschädigt. In Folge 
dessen kam es zum Gasaustritt. Innerhalb von 8 Minuten traf der Entstördienstleister 
der Stadtwerke vor Ort ein und beseitigte den Schaden. Alle organisatorischen 
Abläufe zur Schadenssicherung und Beseitigung haben einwandfrei funktioniert.

Im Gasbereich wird in der 16. KW in der Druckregelanlage am Bahnhof ein 
Hochdruckschieber gewechselt. Bei einer durchgeführten Spüraktion wurde 
festgestellt, dass dieser Schieber undicht ist. Die Versorgung der Gaskunden wird 
durch diese Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Für den geplanten Neubau des 
Bahnhofgeländes werden in der 15. KW dort befindliche Gasleitungen umverlegt.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind die Neubaumaßnahmen in der 
Grevesmühlener Südstadt abgeschlossen. Damit ist ebenfalls die Nachtabschaltung 
der Straßenbeleuchtung in der Stadt beendet. In diesem Jahr sind von der Stadt 
Grevesmühlen die restlichen Neubauten der Straßenbeleuchtung in der Straße des 
Friedens, Am Wasserturm, Ploggenseering, Jahnstraße – Sportplatz, Degtow-Dorf 
und in Everstorf geplant.

Am 26. März 2015 hat der Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
unseres Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Christian Pegel, die Studie 
„Vernetzte Energie Grevesmühlen“ entgegengenommen. Diese Studie wurde im 
Auftrag vom Verein „Grevesmühlen – Stadt ohne Watt e.V.“ erstellt. Der 2003 
gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Entwicklung 
der Stadt zu initiieren, zu bündeln und letztlich an der Umsetzung mitzuwirken. Die 
Stadtwerke haben sich maßgeblich an der Studie beteiligt. Ziel der vorliegenden 
Studie ist es, die Möglichkeiten einer vollständigen Versorgung der Stadt 
Grevesmühlen mit erneuerbaren Energien zu unterstützen. Dabei soll auch geprüft 
werden, ob das Netz als „grünes Netz“ ausgestaltet werden kann. Zugleich ist zu 
bewerten, welche wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen an das Angebot 
eines lokalen und grünen  Energietarifs zu stellen sind.

Der Verein „Stadt ohne Watt“ lädt am 24.04. zum fünften Mal zum Tag der 
Erneuerbaren Energien ein. Als Auftaktveranstaltung des Aktionstages für das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern öffnen die Stadtwerke und weitere 
Vereinsmitglieder an diesem Freitag ihre Türen, um ihre Anlagen zu präsentieren. 
Insgesamt 300 Schüler, von der Grundschule bis zum Gymnasium, besichtigen die 
Lernorte, wie z. B. die Biogasanlage, die Photovoltaikanlage und das Windrad.
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3 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Die Stadtwerke und ihre Tochtergesellschaften zahlen bis Ende April Teilabschläge 
für Konzessionsabgaben in Höhe von 104.041 Euro an die Stadt Grevesmühlen. 

WOBAG Grevesmühlen:

August-Bebel-Straße 44-46

Das Hofgebäude August-Bebel-Straße 44a und das Gebäude August-Bebel-Straße 
46 wurden am 26. März 2015 feierlich eingeweiht. Zum 1. April wurden 11 
Wohnungen und 1 Gewerbe an die Mieter übergeben.
Beim Gebäude August-Bebel-Straße 44 laufen die Ausbauarbeiten; Vermietung zum 
01.06.2015.

Müllplatzerweiterungen und Einzäunungen

Ab 01.01.2015 ist die Umstellung von gelben Säcken zu gelben Tonnen gesetzlich 
vorgeschrieben.
Daher mussten alle Müllplätze in Grevesmühlen, Boltenhagen, Dorf Mecklenburg und 
Gadebusch erweitert werden. 
Zur Reduzierung der Betriebskosten (Fremdbefüllung durch Nichtmieter) wurden alle 
Müllplätze eingehaust und werden abgeschlossen.
Die Kosten für die Erweiterung und Einzäunung betragen ca. 180.000,- €.

Geschäftsbereich Bauamt

Städtebauliche Planungen 

Landesentwicklungsplan (LEP)

Das Energieministerium bereitet aktuell den Entwurf der LEP-Fortschreibung vor. 
Nach Kenntnisstand der Verwaltung sind die Hinweise der Stadt in den bisherigen 
Überlegungen des Landes nicht eingeflossen. Dies betrifft im Wesentlichen zwei für 
die weitere städtebauliche Entwicklung bedeutsame Planinhalte ..: 

1. Der bestehende Großgewerbestandort Upahl soll auch weiterhin nicht als 
landesbedeutsamer Großgewerbestandort gelistet werden. Dies hätte zur 
Folge, dass eine weitere Ausweitung des B-Plangebietes planungsrechtlich 
erschwert würde und, dass die Möglichkeit einer Förderung von 
Erschließungsaufwendungen eingeschränkt sein würde. Nach Auffassung der 
Verwaltung haben gerade die jüngsten Investitionen des Konzerns ARLA in 
der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass dieser Großgewerbestandort 
Entwicklungspotenzial hat, dass im Interesse der Wirtschaftskraft der 
gesamten Region nicht vom Land planungsrechtlich sanktioniert werden sollte. 

2. Auch wird vom Land nach Informationen der Verwaltung weiterhin 
beabsichtigt, landwirtschaftliche Fläche mit besonders hoher Ertragskraft 
planungsrechtlich vor baulichen Entwicklungen zu schützen und dies als 
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4 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

landesplanerische Zielstellung zu formulieren. Dies hätte für Grevesmühlen 
und die umliegenden Gemeinden zur Folge, dass zukünftige städtebauliche 
Entwicklungen im Außenbereich sich zusätzlich zu den bereits bestehenden 
gesetzlichen Einschränkungen z.B. aus dem Naturschutz heraus nach der 
Ertragskraft von Ackerflächen zu orientieren haben. Konkret würde dies nach 
heutiger Lesart bedeuten, dass perspektivische Entwicklungen z.B. im 
Großgewerbestandort Upahl, aber auch im Umfeld des Piraten Openairs 
planungsrechtlich unzulässig wären oder zumindest erheblichem Vorbehalt 
unterliegen. 

Zu beiden Sachverhalten führt die Verwaltung aktuell Abstimmungsgespräche mit 
Vertretern der hiesigen Landwirtschaft sowie mit Interessensvertretern der 
Unternehmerschaft durch mit dem Ziel, über die beabsichtigten Planungen zu 
informieren und deren Bedeutung für die Region  zu verdeutlichen. 

Im Rahmen des eigentlichen Planungsprozesses wird es in 2015 voraussichtlich ein 
erneutes, offizielles Beteiligungsverfahren geben.  

Regionaler Planungsverband Westmecklenburg (RREP)

Am 24.02.2015 fand nunmehr die verschobene Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes statt, bei der  insbesondere darüber Beschluss gefasst wurde, 
nach welchen Kriterien neue Suchräume für Windeignungsgebiete im gesamten 
Plangebiet entstehen sollen. Unter Berücksichtigung mehrerer Änderungsanträge 
wurden die von der Landesregierung empfohlenen Kriterien im Wesentlichen 
dahingehend geändert, dass auch für Splittersiedlungen ein Mindestabstand von 
1.000 m gelten solle sowie der Rotmilan als geschützte Art einen Regelabstand 
erhält. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die einzelnen Anlagen in 
Abhängigkeit ihrer Gesamthöhe zusätzliche Mindestabstände zu Wohngebäuden 
einhalten sollen. Nach der sog. „7h-Regelung“ sollen damit z.B. Anlagen mit einer 
Gesamthöhe von 200 m nicht näher als 1.400 m an Wohngebäuden stehen. 

Anbei ist eine Karte beigefügt, auf der potenzielle Suchräume ausgewiesen sind. 
Diese bezieht sich auf die Anwendung der Landeskriterien, die jedoch – wie erwähnt 
– vom Planungsverband im Detail verändert wurden. Insofern ergibt dieses 
Kartenwerk lediglich Anhaltspunkte über mögliche Suchräume. Erkennbar ist, dass 
im Stadtgebiet der Bereich im Umfeld des Testfeldes „Questin“ und ein Bereich 
östlich des Steinbrinks zur Rede stehen.

Auch hier wird ein Beteiligungsverfahren anstehen. Dies erfolgt zunächst als 
informelle Benachrichtigung über die beabsichtigten Planungen, was für das III. 
Quartal 2015 angekündigt wurde. 

Darüber hinaus  wurde die Teilfortschreibung des Kapitels „Energie“ des RREPs 
beschlossen. Wesentliche Inhalte hierbei ..: neue Biogasanlagen sollen nur 
zugelassen werden, wenn ein schlüssiges Wärmekonzept voliegt und wenn 
vorrangig biogene Reststoffe wie Gülle oder Bioabfälle zum Einsatz kommen. Und 
die Kommunen werden aufgefordert, den Einsatz von regenerativen Energien bei B-
Plänen intensiv zu prüfen.  
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5 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Auf der letzten Stadtvertretung erfolgte der Beschluss des ISEKs. Daraufhin wurden 
die Unterlagen ausgefertigt und dem Fördermittelgeber termingerecht zugesandt. 
Dort erfolgt zur Zeit die Auswertung und Bewertung mit dem Ziel, bis Jahresmitte 
festzustellen, ob auf dieser Basis der Einsatz von EFRE-Mitteln möglich ist.  

Stadtsanierung/Gestaltungsatzung 

Hinsichtlich des Carports auf dem K.-Liebknecht-Platz ist uns kein neuer Sachstand 
in der Auseinandersetzung zwischen Landkreis und Eigentümer bekannt. 

Seit Beginn 2015 sind 2 sog. kleinteilige Maßnahmen beantragt worden, die sich zur 
Zeit noch in der Bearbeitung befinden. 7 Maßnahmen befinden sich in Umsetzung 
oder in Vorbereitung. Der geförderte Neubau auf dem Areal der ehemaligen 
Sparkasse steht kurz vor dem Abschluss. 

Aufgrund von Klagen von vier Bescheidempfängern wurde am Verwaltungsgericht 
Schwerin über bereits erfolgte Erhebungen von Ausgleichsbeträgen befunden. In drei 
Fällen hat der Bürgermeister auf Vergleichswege Einigung dahingehend erzielt, dass 
die Forderungen aus dem Bescheid aufrecht erhalten bleiben. In einem Fall wurde 
vom Gericht Beschluss gefasst, dass die Klage kein Erfolg habe. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. Sollte die Auffassung des Gerichts Bestand haben, heißt dies, 
dass die Forderungen auf Basis der gutachterlichen Wertermittlungen grundsätzlich 
vom Gericht anerkannt werden, was für zukünftige Bescheidungen maßgeblich sein 
wird. 

 
Bebauungsplan Nr. 29: Gewerbepark Nordwest

Nach aktueller Information des Investors (AGRAVIS) werden die Planungsleistungen 
für die Änderung des  Bebauungsplans kurzfristig beauftragt, so dass mit einem 
kurzfristigen Beginn des Planungsprozesses gerechnet werden kann. 

Bahnhofsumfeld, B-Plan Nr. 37: Einkaufzentrum am Bahnhof  

Nach abschließender Beschlussfassung der Stadtvertretung in der letzten regulären 
Sitzung erfolgte nunmehr die Veröffentlichung des Bebauungsplans. 

Der Bauantrag des Investors befindet sich beim Landkreis in Bearbeitung. Die 
Abrissarbeiten sind bis auf den Abbruch der festen Baulichkeit der 
Obdachlosenunterkünfte abgeschlossen. 
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6 Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 13. April 2015

B-Plan Nr. 36 "Mühlenblick"

Die WOBAG beabsichtigt, in der kommenden Sitzungsrunde im Bauausschuss 
mögliche Gestaltungen des nächsten Plangebietes vorzustellen und sich auf dieser 
Basis als Erschließungsträger zu bewerben.  

Blockbereichsplanung Große Seestraße, B-Plan Nr. 38 

Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen und die neuen Grenzen nach Umlegung 
vor Ort festgestellt worden. Auf dieser Basis werden die B-Planunterlagen 
vorbereitet. 

B-Plan Nr. 39: Sägewerk 

Aktuell werden die Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer des Sägewerks geführt. 
In diesem Rahmen werden auch die für die Kostenkalkulation einer 
Wohngebietsentwicklung maßgeblichen Auskünfte zu den zu erwartenden 
Erschließungskosten beim Zweckverband abgefragt. 

Zwischenzeitlich hat das VG Schwerin über den Antrag auf einstweilige Verfügung 
seitens der Stadt gegen die Baugenehmigung für die Spielhalle Beschluss gefasst. 
Hiernach ist die Klage vollumfänglich abgewiesen worden. Die Begründung  hierzu 
ist dem beigefügten Beschluss zu entnehmen. 

B-Plan West I

Der Verkauf des Nordkorn-Geländes an AGRAVIS ist noch nicht vollzogen. Daher 
konnten bisher auch keine intensiven Kaufverhandlungen aufgenommen werden. In 
Kürze werden jedoch Abstimmung dazu geführt, dass Altlastenrecherchen und 
mögliche Abrisskosten ermittelt werden, um auf dieser Basis Kostenkalkulationen 
einer Wohngebietsentwicklung vornehmen zu können.  

Tiefbau 

Gehwegbeleuchtung 

Die Gehwegbeleuchtungen in Südstadt-West und –Ost stehen vor dem Abschluss. 

Für die ausstehenden Ortsteile Degtow und Everstorf sowie für die Straße des 
Friedens werden die Ausschreibungen vorbereitet. Bei positivem Ausgang werden im 
Rahmen von Einwohnerversammlungen Fragen zur Planung, Baudurchführung und 
Kostenbeteiligung  erörtert werden. 

Jahnstraße 
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Der Beschilderung wurde vom Straßenbauamt und Verkehrsbehörde abgestimmt 
und befindet sich in Vorbereitung. 

Tannenbergstraße

Die Vorbereitung der Ausschreibung hat sich beim Ingenieurbüro verzögert, so dass 
mit einem Baubeginn nicht vor Mai zu rechnen ist.  

div. Gehwege/Übergang Sandstraße 

Die Bauarbeiten an den Gehweg in der Wismarschen Straße laufen und dann folgen 
die Gehwege in der M.-Gorki-Straße/Puschkinstraße. 

Karl-Liebknecht-Platz 

Die provisorische Markierung wird in den kommenden Wochen ausgebessert. 

Kirchstraße und weitere 

Die Entwurfsplanung wird bis Ende März dem Sanierungsträger vorgelegt und auf 
dieser Basis der Fördermittelantrag gestellt. 

Gedenkstätte „Cap Arcona“

Weiterhin liegen noch keine Fördermittelzusagen für dieses Projekt vor. 

Bürgerwiese

Aufgrund in Aussicht stehender Spenden wird aktuell die Erneuerung der Fußballtore 
auf dem Sportplatz vorbereitet. 

Hochbau 

Bahnhofsempfangsgebäude

Aktuell laufen die Maurerarbeiten an der Außenfassade. Der Einbau der Fenster und 
Türen erfolgt in den kommenden Wochen.  

Hinsichtlich der in Aussicht gestellten Förderung wurde im Rahmen eines 
persönlichen Gespräch mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums Einigkeit darüber 
erzielt, dass Städtebauförderungsmittel in vollem beantragten Umfange eingesetzt 
werden dürfen, wenn nochmals Erläuterungen hierzu vom Sanierungsträger 
eingereicht werden. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt, so dass Hoffnung besteht, 
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zeitnah eine schriftliche Fördermittelzusage zu erhalten. Parallel läuft das 
Antragsverfahren zum Einsatz von EFRE-Mitteln aus dem Energieministerium. 

Goethestraße 1
 
Im Zuge des Bauantragsverfahrens (für Türdurchbrüche im KG und EG) wurde die 
Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes eingefordert. Dieses Gutachten hat 
erhebliche Nachrüstungsbedarfe ergeben, um das Gebäude zukünftig gewerblich 
nutzen zu dürfen. So sind zusätzliche Brandschutztüren, die Erneuerung der 
Brandmeldeanlagen, der Elektroanlagen sowie die Ergänzung  von Rauchabzügen 
erforderlich, die erhebliche Mehrkosten mit sich bringen werden. Die konkreten 
Mehraufwendungen werden aktuell vom Sanierungsträger ermittelt und lagen bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Vertraglich vereinbart wurde die Übergabe zum 01.04.. Die Verzögerungen im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens führen dazu, dass die Übergabe erst Mitte April 
erfolgen kann. Dies ist mit dem Mieter einvernehmlich kommuniziert. 

Freibad

Der Verein führt aktuell Umbauten im Hauptgebäude auf eigene Kosten durch.  

Wohnmobilparkplatz 

Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Verwaltung, der Stadtwerke und des 
Freibad-Vereins haben die grundsätzlichen Planungsansätze abgestimmt. Auf dieser 
Basis werden aktuell Kosten und Bewirtschaftungskonzept ermittelt. 

Fritz-Reuter-Schule

Das grüne Klassenzimmer steht kurz vor dem baulichen Abschluss. 

Obdachlosenunterkünfte 

Aufgrund der nicht in Aussicht gestellten Baugenehmigung für den Standort 
Sandstraße wurde zwischenzeitlich für den Standort ehemaliger Jugendklub ein 
Bauantrag gestellt, da dieser nach Auffassung der Unteren Bauaufsicht einzig in 
Frage kommt. 

 
Wasserturm Jahnstraße 

Am 09.04. fand eine erste Begehung mit mehreren Handwerksbetrieben statt, bei der 
der über Sachspenden mögliche Arbeitsumfang abgestimmt wurde. Die Benthack-
Stiftung erwägt die Unterstützung dieses Projektes durch kostenfreie 
Materialstellung. 
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Gebäudeflächenmanagement 

Ankäufe und Verkäufe 

Aktuell laufen Verhandlungen über die Veräußerung einer Baufläche in West II mit 
dem Ziel der Errichtung einer Pflegeinrichtung. Ggf. wird hierzu für die heutige 
Stadtvertretung auch eine Beschlussvorlage kurzfristig eingereicht. 

Vermietung 

Die Eisdiele in der Wismarschen Straße 5 ist zwischenzeitlich eröffnet worden, der 
Bezug der Goethestraße 1 steht unmittelbar bevor. 

Wirtschaftsförderung

Am 26.01. wurde das jährliche Innenstadttreffen mit den hiesigen Einzelhändlern 
durchgeführt und im Rahmen dessen der Veranstaltungskalender für 2015, Oster-, 
Weihnachts- und Piratentaleraktionen angesprochen sowie das Angebot unterbreitet, 
sich von der Stadt ein Firmenpräsentation erarbeiten zu lassen. 

Im Rahmen des Handwerkertreffens am 02.03. hat die Verwaltung über den Stand 
anstehender Baumaßnahmen sowie Ausschreibungsregularien informiert. 

Das nächste Unternehmerfrühstück ist für den 17.04. geplant und wird Fragen der 
Besteuerung, des Mindestlohns sowie der Arbeitsmarktförderung zum Inhalt haben. 

Im Bereich der Innenstadt sind seit Jahresanfang mit der Eisdiele in der 
Wismarschen Straße 5  eine neue Geschäftsansiedlung erfolgt. Betriebsaufgaben im 
innerstädtischen Einzelhandel gab es im gleichen Zeitraum aus Kenntnis der 
Verwaltung nicht. 

Die Fa. Milltech hat im Gewerbepark Nordwest den Betrieb zwischenzeitlich 
aufgenommen. Die beiden Garnelenzuchtbetriebe haben ihre Produktionen ebenfalls 
begonnen.  

Das Projekt „Vernetzte Energie“ des Vereins Stadt ohne WATT ist zum 
Jahreswechsel abgeschlossen worden und wurde am 26.03. im Beisein des 
Energieministers veröffentlicht. Kernaussagen der Studie sind, dass durch den 
Zubau von Windenergieanlagen, stärkere Auslastung und Ergänzung von BHKWs, 
Speichertechnologie und insbesondere Lastgangmanagement beim Zweckverband 
technisch möglich ist, dass die Stadt eine 100%ige Selbstversorgung durch 
regenerativ erzeugten Strom zu allen Jahresstunden erreicht. Aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen wird dies aber wiederum nur bilanziell darzustellen sein, 
da ansonsten die EWEG-Förderung entfiele. Tatsächlich hätte dies bei Bestätigung  
durch die Netzagentur zur Folge, dass ein Teil der Umlagen/Steuern entfielen, was 
zur Finanzierung der Speichertechnologie und als Preisvorteil an Endverbraucher 
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ausgereicht werden könnte - dies aber alles nur, wenn die technischen Investitionen 
im erheblichen Umfange vom Land gefördert würden. 
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B R A N D E N B U R G

Regionales Raumentwicklungsprogramm
 Westmecklenburg

Maßstab  1 : 400 000

Übersichtskarte
Potenzialsuchraum für 

Windenergieanlagen

Eignungsgebiet Windenergie-
anlage gem. RREP WM 2011 
(Bestand)
Potenzialsuchraum für
 Windenergieanlagen*

Kreisgrenze

Bearbeiter:

Herausgeber:

Amt für Raumordnung und Landesplanung
Westmecklenburg
Regionaler Planungsverband
Westmecklenburg

Vorentwurf zur Teilfortschreibung 
des RREP WM, Kapitel 6.5 Energie

Stand: Dezember 2014

Herausgegeber :  © Hansestadt Rostock.
 
Die von der Hansestadt Rostock angebotenen und in ihrem Eigentum
befindlichen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dienen 
ausschließlich Informationszwecken. Für nicht kommerzielle Zwecke ist
es gestattet die Inhalte zu kopieren, zu verbreiten, öffentlich zugänglich
zu machen sowie Abwandlungen und Bearbeitungen anzufertigen. Die
Nutzung der Inhalte für kommerzielle Zwecke hingegen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Hansestadt Rostock und ist 
gegebenenfalls nur gegen Entgelt möglich.

* Potenzialsuchraum nach Anwendung der regionalen Kriterien
  zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windenergieanlagen 
  (einschließlich des allgemeinen Kriteriums „Mindestabstand
  zu bestehenden Eignungsgebieten 2,5 km“) mit Ausnahme
  folgender regionaler Kriterien:
- allgemeines Kriterium „Mindestabstand zwischen neu geplanten
  Eignungsgebieten 2,5 km“
- Restriktionskriterium „gesetzlich geschützte Bau- und
  Bodendenkmale.."
- Restriktionskriterium „Vermeidung erheblich beeinträchtigender
  Umfassungen von Siedlungen“
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-553
öffentlich

19.01.2015

Einzahlungen aus Spenden 2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

16.03.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung nimmt die anliegende Übersicht der eingegangenen Zuwendungen zur 
Kenntnis und erteilt ihre Zustimmung zur Annahme der Zuwendungen für den jeweils 
angegebenen Zweck durch den Bürgermeister.                                                         

Sachverhalt: 

Gemäß § 44 (4) Kommunalverfassung MV darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
u.a. Zuwendungen (Spenden) einwerben und annehmen. Zuwendungen dürfen nur durch 
den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur 
von ihnen entgegengenommen werden. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die 
Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von 
höchstens 1.000 Euro überschritten wird. Entscheidungen von 100 bis höchstens 1.000 Euro 
hat die Stadtvertretung gemäß § 6 (4), Nr. 15 der Hauptsatzung auf den Hauptausschuss 
übertragen.

Da die Zuwendungen in der Regel unangekündigt eingezahlt werden und der 
Verwendungszweck durch den Einzahler vorgegeben wird, hat der Bürgermeister diese per 
Anordnung angenommen. Eine Annahme durch die Stadtvertretung ist somit praktisch nicht 
möglich, es sei denn, die Zuwendung war Bestandteil des Haushaltes. Somit ist ein 
nachträglicher Beschluss durch die Stadtvertretung notwendig.

Zusätzlich ist durch die Gemeinde jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die 
Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind. Der jeweils aktuelle Bericht ist 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 
liegt dem Beschluss als Anlage bei.                            

Finanzielle Auswirkungen:
Die Zuwendungen führen in der Regel zu Mehreinzahlungen und somit zur Verbesserung 
des Finanzhaushaltes.                             

Anlage/n:
Übersicht über die Spendeneingänge 2014                             

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Übersicht der Spendeneingänge gem. § 44 Absatz 4 Satz 5 KV M-V 

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen Jahr: 2014

Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Rudebo Reinigungs-Service GmbH 1.190,00 11.06.2014 Gestaltung des Stadtbildes

Volks- und Raiffeisenbank e.G. 250,00 22.12.2014 kulturelle Zwecke

Thomas Moll und Ines Moll-Klemp 200,00 04.07.2014 Jugendarbeit

Häusliche Krankenpflege Rudi Volk 2.606,93 09.07.2014 Jugendarbeit

HUK-Coburg 200,00 28.07.2014 Regionale Schule "Am Wasserturm"

Wandel & Partner Automobil GmbH 100,00 26.08.2014 Regionale Schule "Am Wasserturm"

Jan-Peter Ingwersen GmbH & Co. KG 12.000,00 29.08.2014 Grundschule "Fritz-Reuter"

Bernhard Reemtsma 10.000,00 17.11.2014 Grundschule "Fritz-Reuter"

Dietmar Stottmeister 100,00 04.09.2014 Regionale Schule "Am Wasserturm"

Barmer Ersatzkasse 100,00 11.09.2014 Regionale Schule "Am Wasserturm"

PCO Group Dassow 71,01 13.03.2014 Kita "Am Lustgarten"

Marktkauf Korzak 444,00 25.08.2014 Kita "Am Lustgarten"

Sammelspende 84,72 22.12.2014 Kita "Am Lustgarten"

Sven Schiffner 60,00 22.12.2014 Städtisches Museum
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 200,00 21.11.2014 Baumspende (Freibad)

Ingenieurbüro Wittenburg 1.000,00 08.12.2014 Förderung des Sports

WOBAG mbH 100,00 10.04.2014 Stadtfest

Jürgen Ditz 250,00 30.04.2014 Stadtfest

Ing.büro Frank Meyer 100,00 05.05.2014 Stadtfest

Reisebüro Reisefieber 20,00 05.05.2014 Stadtfest

Hans-Jürgen Oberpichler 40,00 06.05.2014 Stadtfest

Ing.büro Heimo Wittenburg 500,00 06.05.2014 Stadtfest

Rosemarie Schütt 20,00 07.05.2014 Stadtfest

Renault-Autohaus Freytag 50,00 07.05.2014 Stadtfest

Arnold Benn 100,00 07.05.2014 Stadtfest

Wolfgang Hölscher 150,00 07.05.2014 Stadtfest

Baltic Elektronik GmbH 500,00 07.05.2014 Stadtfest

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 1.000,00 07.05.2014 Stadtfest

Rudebo Reinigungs-Service GmbH 100,00 08.05.2014 Stadtfest

Torsten Kossyk 50,00 09.05.2014 Stadtfest
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Norbert Duwe 150,00 09.05.2014 Stadtfest

BGB Baumarkt Gartencenter 100,00 09.05.2014 Stadtfest

Ralf-Peter Herbort 100,00 09.05.2014 Stadtfest

Meckl. Pflegedienst GbR 200,00 09.05.2014 Stadtfest

Joachim Roxin 50,00 12.05.2014 Stadtfest

Bettina Bartel 50,00 12.05.2014 Stadtfest

Anke Boost 100,00 12.05.2014 Stadtfest

Dipl.-Ing. Gerrit Uhle 50,00 12.05.2014 Stadtfest

Uta Hentschel 100,00 12.05.2014 Stadtfest

Prof. Dr. Walter Schäfer 150,00 12.05.2014 Stadtfest

Architekturbüro Bürger 75,00 12.05.2014 Stadtfest

Landschaftsarchitekt Egbert Burchard 20,00 13.05.2014 Stadtfest

Peter Neumann 25,00 13.05.2014 Stadtfest

Ing.büro Hans Hoffmann 100,00 13.05.2014 Stadtfest
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Detlev Romeyke 200,00 14.05.2014 Stadtfest

H. Rump Fleischerei GmbH 50,00 15.05.2014 Stadtfest

Elvira Kausch 20,00 19.05.2014 Stadtfest

WOBAG mbH 2.000,00 19.05.2014 Stadtfest

Hans-Joachim Storm 100,00 20.05.2014 Stadtfest

Elektro Dabs 100,00 21.05.2014 Stadtfest

Gemeinschaftspraxis Burmeister 200,00 21.05.2014 Stadtfest

Volks- und Raiffeisenbank e.G. 1.000,00 21.05.2014 Stadtfest

Bedachungs GmbH 50,00 22.05.2014 Stadtfest

Fritz Feldmann GmbH &  Co. 200,00 22.05.2014 Stadtfest

Angeln & Sport D. Zepunkte 50,00 26.05.2014 Stadtfest

Gasversorgung GVM GmbH 200,00 26.05.2014 Stadtfest

Stadtwerke GVM GmbH 500,00 26.05.2014 Stadtfest

Wärmeversorgung GVM GmbH 800,00 26.05.2014 Stadtfest
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Kfz-SV-Büro Uwe Schacht 30,00 27.05.2014 Stadtfest

Carmen Mielke 50,00 27.05.2014 Stadtfest

Mathias Manke 50,00 27.05.2014 Stadtfest

GOS GmbH 250,00 28.05.2014 Stadtfest

Hempel & Kreße 150,00 02.06.2014 Stadtfest

Institut für Prävention und Gesundheitsförderung 50,00 03.06.2014 Stadtfest

Maik Faasch 50,00 04.06.2014 Stadtfest

Stefan Baetke 50,00 05.06.2014 Stadtfest

Stappenbeck Heizung & Sanitär GmbH 100,00 06.06.2014 Stadtfest

Ing.Büro Möller GbR 150,00 06.06.2014 Stadtfest

Dr. Frank Wobschal 100,00 06.06.2014 Stadtfest

Ing.büro Möller GbR 200,00 10.06.2014 Stadtfest

Planungsbüro Mahnel 200,00 11.06.2014 Stadtfest

Gerald Thurow 50,00 12.06.2014 Stadtfest
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Name/ Firma des Spenders Geldspende
Betrag in Euro

Sachspende
Betrag in Euro Eingangsdatum Begünstigter Zweck

Volks- und Raiffeisenbank e.G. 300,00 30.06.2014 Stadtfest

Lühr Optik GmbH 75,00 11.07.2014 Stadtfest

Happy Texx GmbH 150,00 01.09.2014 Stadtfest

Heinz Erich Karallus 500,00 08.10.2014 Behinderten-Auffahrrampe (Schenkung)

Grevesmühlen, 19.01.2015
Ort, Datum Unterschrift Dienstsiegel
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-557
öffentlich

16.02.2015
Lenschow, Kristine

Jährlicher Bericht des Vorsitzenden des gemeinsamen 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des 
Amtes Grevesmühlen - Land über die Durchführung und die 
wesentlichen Feststellungen der örtlichen Prüfung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

16.03.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Der Vorsitzende des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt 
Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land legt hiermit seinen jährlichen Bericht 
über die Durchführung und die wesentlichen Feststellungen der örtlichen Prüfung vor. 
Gemäß § 3 Absatz 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) vom 6. April 1993, zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720) 
berichtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses einmal jährlich schriftlich der 
Stadt-/Gemeindevertretung über die Durchführung und die wesentlichen Feststellungen der 
örtlichen Prüfung. Dem Bürgermeister ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Bericht ist unverzüglich nach der Kenntnisnahme durch die Gemeindevertretung an sieben 
Werktagen bei der Verwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich 
auszulegen und kann im Übrigen bei der Verwaltung während der allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. In einer vorangegangenen öffentlichen 
Bekanntmachung ist auf Ort und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

Anlage/n:

Bericht des RPA-Vorsitzenden 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-558
öffentlich

17.02.2015
Brigitte Stoffregen

Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

16.03.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Gemäß § 15 (5) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-D) ist der Stadtvertretung 
eine Übersicht der Übertragung von Ermächtigungen zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Die einzelnen Übertragungen sind in der Anlage erläutert. 

Die Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2014 bewirkt die Abnahme der liquiden Mittel im 
Haushaltsjahr 2015, welche im Finanzhaushalt 2014 berücksichtigt wurde. 
   

Anlage/n:
Übersicht über die Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2014                        

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Grevesmühlen Seite 1 von 2 Muster 19
(zu § 53 GemHVO-Doppik)

Nr.
Ansatz

des Haushaltsjahres
Ergebnis 

des Haushaltsjahres

Übertragene Ansätze
nach 

§ 15 GemHVO-Doppik

1. Aufwandsermächtigungen

Summe Aufwandsermächtigungen

2.1

Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen
2.2

15.000,00 0,00 15.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

159.444,78 21.957,84 137.486,94

207.121,66 22.553,94 184.567,72

29.252,23 25.919,10 3.333,13
39.203,69 1.496,31 37.707,38
31.300,00 23.423,68 7.876,32

16.000,00 2.896,51 13.103,49

9.434,19 0,00 9.434,19
11.685,54 0,00 11.685,54
6.900,00 0,00 6.900,00

116.796,51 73.699,78 43.096,73
90.000,00 73.622,25 16.377,75
6.390,35 599,00 5.791,35

20.000,00 17.220,13 2.779,87
125.000,00 0,00 125.000,00

400,00 0,00 400,00
8.000,00 6.630,64 1.369,36

60.819,02 10.811,69 50.007,33
30.000,00 24.829,61 5.170,39

107.704,94 15.704,94 92.000,00

1.198.600,00 671.500,00 300.000,00

65.000,00 6.928,04 58.071,96
151.561,60 65.391,51 86.170,09
41.000,00 4.190,82 36.809,18
17.640,87 0,00 17.640,87

753.147,80 374.855,60 378.292,20
40.141,36 29.894,94 10.246,42

334.796,69 312.464,42 22.332,27

54101.09600000S-103 Anlagen im Bau-Gehwegerneuerung "Am Wasserturm"      

54101.09600000S-131 Anlagen im Bau-Deckensanierung "Schweriner Landstraße"   

51101.02990000S-030 Grunderwerb städtebauliche Planung/Erschließungsmaßnahmen

54101.09600000S-129 Anlagen im Bau-Straßenneubau Südstadt

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahre s hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Bezeichnung

in €

2. Auszahlungsermächtigungen
Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen

Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätig keit

11401.14211000S-099 zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke-B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"

21102.09100000S-004 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf Ausstattung  schulräume
21102.09600000S-037 Anlagen im Bau-Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes

11403.09100000S-107 Anzahlungen auf Sachanlagen-Planung und Einführung DMS-System (Document Management System)

54101.09600000S-019 Anlagen im Bau-Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße

42400.09600000S-096 Anlagen im Bau-Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee"

12601.09100000S-087 Anzahlungen auf Sachanlagen-Einbau des Digitalfunks

21102.09600000S-145 Anlagen im Bau-Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Grundschule "Fritz-Reuter"

54101.09600000S-090 Anlagen im Bau-Straßenausbau "Rosenweg"      

11403.09100000S-055 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
11403.01900000S-056 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-Kauf EDV-Software (auch Updates) 

51101.14211000S-035 zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke-Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive 
Grunderwerb

21103.09100000S-009 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf Ausstattung Schulräume  
21103.09600000S-065 Anlagen im Bau-Markisoletten Grundschule "Am Ploggensee "

54101.09600000S-128 Anlagen im Bau-Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen

51103.01900000S-063 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"

54101.09600000S-127 Anlagen im Bau-Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"

11101.01900000S-154 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt 
Grevesmühlen
11102.09100000S-057 Anzahlungen auf Sachanlagen - Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst Stadtvertreter

11403.09100000S-058 Anzahlungen auf Sachanlagen-Erneuerung des Serverhardware uns Sicherungssystems einschließlich der 
Microsoftsystemsoftware

31504.09600000S-035 Anlagen im Bau-Umsetzung Obdachlosencontainer
36501.09100000S-126  Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software) für Kita Lustgarten
36501.09600000S-113 Anlagen im Bau-Gestaltung der Außenanlagen

11401.14211000S-034 zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke-B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet 
Nordwest"

11402.01900000S-041 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)     

N:\Ämter\03 Finanzen\01 Allg. FiWi\Haushalt\HHPlan\Planvorbereitung\2015\HHR_2014\12_HHR_2014
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Grevesmühlen Seite 2 von 2 Muster 19
(zu § 53 GemHVO-Doppik)

80.000,00 1.309,00 78.691,00
90.000,00 7.666,05 82.333,95

195.000,00 0,00 195.000,00
21.912,07 8.856,17 13.055,90

204.840,77 111.153,83 93.686,94
15.000,00 4.543,62 10.456,38

370.000,00 2.418,54 367.581,46
2.524.456,11

697.200,00 0,00 697.200,00

697.200,00
1.827.256,11

2.3

genehmigte Festsetzung 
des Haushaltsjahres

davon 
im Haushaltsjahr 

in Anspruch genommen

fortgeltende Ansätze
nach 

§ 52 Abs. 3
KV M-V

Gesamtbetrag
Planungsdaten des 

Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des zweiten 

Haushaltsfolgejahres
Planungsdaten des dritten 

Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten 
weiterer 

Haushaltsfolgejahre

55101.02230000S-085 Grunderwerb/Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung
55301.09600000S-149 Alagen im Bau-Neugestaltung Gedenkstätte "Cap Arcona"

54301.09600000S-015 Anlagen im Bau-Ersatzneubau Brücke Landesstraße 02 "Schweriner Straße" Anteil für Gehweg, Radweg u.ä.

in €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

61201.31513180H- Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - Kreditneuaufnahmen

in €

Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen

Summe Auszahlungsermächtigungen

Saldo 2014 (Auszahlungen - Einzahlungen)

Summe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für  Investitionen

54101.09600000S-159 Anlagen im Bau-Gehwegerneuerung Schuhmacherstraße  
54101.09600000S-160 Anlagen im Bau-Erneuerung Gehweg Wismarsche Straße  

54101.09600000S-167 Anlagen im Bau-Bau Fußgängerweg "Sandstraße"   
54101.09600000S-163 Anlagen im Bau-Straßenerneuerung Tannenbergstraße  
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-560
öffentlich

03.03.2015
Wulff, Manuela

Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

16.03.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
17.03.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die Anlage 1 zur Gebührensatzung für die 
Benutzung der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen 
(Gebührensatzung KITA) vom 30. März 2010 in beiliegender Fassung. 
          

Sachverhalt:
1.
Nach § 16 Kindertagesförderungsgesetz- (KiföG) M-V soll der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Vereinbarungen über den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (Kita) nach den 
§§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Vereinbarungen im 
Einvernehmen mit der Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, 
abschließen. Mit den Vereinbarungen werden Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistungsangebote, die darauf beruhenden differenzierten Entgelte sowie die 
betriebsnotwendigen Investitionen der jeweiligen Kita festgelegt.

Gemäß § 5 der Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung in 
Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen (Gebührensatzung KITA) vom 30. März 2010 legt die 
Stadt Grevesmühlen auf Grundlage der jeweils leistungsbezogenen Entgelte der 
Kindertageseinrichtung i. V. mit §§ 20 und 21 KiföG M-V die Höhe der Elternbeiträge 
(Gebühren) gemäß Anlage 1 fest und gibt sie amtlich bekannt.

Nach dem KiföG M-V und den Vorgaben des Landkreises Nordwestmecklenburgs (LK NWM) 
hat die Verwaltung die Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in der Kita „Am 
Lustgarten 24 - 26“ in Grevesmühlen für Krippe, Kindergarten und Hort ab dem 1. Januar 
2015 neu ermittelt. Die beim LK NWM eingereichten Kostenkalkulationen sind als Anlagen 
beigefügt. Sollte es im Ergebnis der Verhandlung noch zu Kostenveränderungen kommen, 
werden diese Anlagen aktualisiert nachgereicht.

Im Fokus der neuen Platzkostenkalkulationen stand das Bemühen der Verwaltung trotz der 
Umsetzung des Mindestlohnes im Dienstleistungssektor seit dem 1. Januar 2015 und der 
weiteren Absenkung des Fachkraft- Kind- Schlüssels im Kindergarten ab dem 1. August 
2015 (von 1:16 auf dann 1:15) höhere finanzielle Belastungen für die 
Personensorgeberechtigten und die Stadt Grevesmühlen so gering wie möglich zu halten. In 
Zusammenarbeit mit der Kita-Leiterin wurden dazu alle Betriebskosten, Gebäude- und 
Raumnutzungen sowie die Fachkraft- Kind- Schlüssel in allen Betreuungsformen erneut 
geprüft. In den Bereichen Kindergarten und Hort sind einige Raumnutzungen geändert 
worden, um der altersspezifischen Förderung der Kinder künftig noch besser gerecht zu 
werden. Dabei bleiben die Gesamtplatzkapazitäten erhalten. Die gegenwärtigen 
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höchstmöglichen Fachkraft- Kind- Schlüssel sollen in den Bereichen Kindergarten und Hort 
weiter ausgeschöpft werden. In der Krippe ist eine Anpassung dieses Schlüssels auf den 
Mittelwert von Minimum und Maximum bei gleichbleibender qualitativer Betreuung dieser 
Kinder erfolgt. 

Durch diese Veränderungen ist es gelungen, die Platzkosten und damit auch die 
Elternanteile in allen Betreuungsformen stabil zu halten. Geringe Abweichungen sind jedoch 
noch in den ausstehenden Entgeltverhandlungen möglich.

Hierzu ein Vergleich der Kosten für Ganztagsplätze:

  Krippe ganztags

   gegenwärtig       neu
Platzkosten gesamt 1.126,74 €  943,41 €
Landes- und Kreismittel    267,00 € 267,00 €
Elternanteil    343,90 € (40%) 338,21 € (50%)
Anteil Stadt GVM      515,84 € (60%)  338,21 € (50%)

Kindergarten ganztags  

   gegenwärtig      neu
Platzkosten gesamt     471,52 €  471,26 €
Landes- und Kreismittel     136,00 € 136,00 €
Elternanteil     167,76 € (50%) 167,63 € (50%)
Anteil Stadt GVM       167,76 € (50%)  167,63 € (50%)

Hort ganztags

   gegenwärtig      neu
Platzkosten gesamt      355,72 €  334,29 €
Landes- und Kreismittel        84,00 €   84,00 €
Elternanteil     125,86 € (50%) 125,15 € (50%)
Anteil Stadt GVM       125,86 € (50%)  125,15 € (50%)

Die differenzierten Entgelte/Platzkosten entsprechen dem tatsächlichen Inhalt, dem Umfang 
und der Qualität der Leistungsangebote der Kita „Am Lustgarten“. Insbesondere ist hierbei 
zu bemerken, dass die Stadt Grevesmühlen regelmäßig jährlich betriebsnotwendige Mittel 
für die Unterhaltung und Renovierung der Kita „Am Lustgarten“ einsetzt. Im Vergleich mit 
freien Kita-Trägern in und um Grevesmühlen werden zudem in Krippe und Kindergarten 
täglich 11,5 statt 10 Stunden Öffnungszeit angeboten und im Hort täglich 7 statt 6 Stunden. 
Die Förderung der Kinder erfolgt während der gesamten Öffnungszeit durch pädagogische 
Fachkräfte, die tarifgerecht vergütet werden. Damit bietet die Stadt Grevesmühlen den Eltern 
nicht nur längere Öffnungszeiten als andere Anbieter in Grevesmühlen an, sondern hält auch 
während dieser Zeit ausschließlich pädagogische Fachkräfte für die Förderung der Kinder 
vor. Trotzdem ist festzustellen, dass sich die Entgelte/Platzkosten der freien Träger 
inzwischen der Höhe der Entgelte/Platzkosten der kommunalen Kita sehr angenähert haben, 
bzw. diese sogar übertreffen (siehe dazu auch Anlage 5).

2.
Gegenwärtige Mehraufwendungen der Stadt Grevesmühlen für die Kindertagesförderung in 
der Kita „Am Lustgarten“:

1. Bezuschussung der Krippenplätze durch Erhöhung des Wohnsitzgemeindeanteils 
von 50% auf 60%

2. Bezuschussung der Elterngebühr für Mehrbedarf im Hort in den Ferien in Höhe von 
50% 
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Diese Mehraufwendungen beinhalten eine dauerhafte, zusätzliche finanzielle Belastung der 
Stadt Grevesmühlen im Bereich der freiwilligen Leistungen. Mit den gegenwärtigen 
Bezuschussungen werden nur Personensorgeberechtigte, deren Kinder in der städtischen 
Kita betreut werden, unterstützt. Die Bezuschussung erfolgt für bis zu maximal 22 
Krippenkinder monatlich und im Hort für Mehrbedarf in den Ferien/an freibeweglichen 
Ferientagen für bis zu 2 Kinder im Jahr und ist weder an das Einkommen der 
Personensorgeberechtigten noch an deren soziale Verhältnisse gebunden.

Anhand der vorgelegten Kalkulationen sind aus Sicht der Verwaltung diese zusätzlichen 
Bezuschussungen nicht mehr erforderlich, besonders unter Berücksichtigung des Umstands, 
dass die Personensorgeberechtigten wie bisher auch die nachstehend genannten 
finanziellen Hilfen beantragen/in Anspruch nehmen können:

Für die Förderung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle 
gewährt das Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 21 Absatz 5 und 6 KiföG M-V 
anteilige Entlastungen von Elternbeiträgen durch folgende Regelungen:

a) sozialverträgliche Staffelung der Elternbeiträge
b) vollständige oder teilweise Übernahme der Elternbeiträge
c) Übernahme der Verpflegungskosten als Bildungs- und Teilhabeleistung nach § 28 

Absatz 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
d) im letzten Jahr vor dem voraussichtlichen Eintritt in die Schule (bis zu 80 € monatlich)
e) bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs (bis zu 100 € monatlich)

Dazu ist zu bedenken, dass die Stadt Grevesmühlen neben der gebührenpflichtigen 
Hortbetreuung ganzjährig ein kostenfreies Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im 
Kinder- und Jugendhaus in Grevesmühlen vorhält. Als Ansprechpartner stehen hier zwei 
pädagogische Fachkräfte (Jugendsozialarbeiterinnen) in Vollzeit zur Verfügung.

Personensorgeberechtigte, deren Kinder in anderen Kitas oder in Tagespflege betreut 
werden, erhalten keine zusätzlichen städtischen Zuschüsse. In der nachfolgenden Übersicht 
ist die Anzahl der in der Stadt Grevesmühlen betreuten Kinder mit Hauptwohnsitz 
Grevesmühlen zum Stichtag 30.11.2014 dargestellt.

Gesamt 603 Kinder
davon 
in der Kita „Am Lustgarten“ 269 Kinder

davon in der Krippe   20 Kinder
davon im Kindergarten   90 Kinder
davon im Hort 159 Kinder

davon 
in Kitas in freier/privater Trägerschaft 300 Kinder

davon in der Krippe   87 Kinder
davon im Kindergarten 208 Kinder
davon im Hort     5 Kinder

davon 
in Tagespflege     34 Kinder

davon in der Krippe   32 Kinder
davon im Kindergarten     2 Kinder
davon im Hort     0 Kinder

Weil die Stadt Grevesmühlen keinen ausgeglichenen Haushalt hat, befindet sie sich nach 
wie vor in der Haushaltssicherung. Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 43 der KV M-V 
wurde beschlossen und regelmäßig - auch für das Haushaltsjahr 2015 - durch Beschluss 
fortgeführt. Unter diesem Aspekt sind die freiwilligen Leistungen/Bezuschussungen 
besonders kritisch zu diskutieren.
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Anlagen:
Anlage 1 Anlage 1 der Gebührensatzung KITA ab April 2015
Anlage 2 Kostenkalkulation für die Krippe
Anlage 3 Kostenkalkulation für den Kindergarten
Anlage 4 Kostenkalkulation für den Hort
Anlage 5 Übersicht zu Kita- Platzkosten im Amtsbereich Stadt Grevesmühlen und 

Grevesmühlen- Land
Anlage 5 Anlage 1 der Gebührensatzung KITA vom 9. Dezember 2013
     

 

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-565
öffentlich

05.03.2015
Lenschow, Kristine

1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der 
Stadtbibliothek Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

16.03.2015 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
17.03.2015 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung für 
die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen.    

Sachverhalt: 

Die Satzungsänderung wird hauptsächlich wegen des Punktes (3) erforderlich, weil sich die 
Mahngebühren mit dem sechsten Gesetz zur Änderung des Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetzes vom 25. November 2014 geändert haben. Nach diesem betragen 
die Mahngebühren „… ein halbes Prozent des Mahnbetrages, mindestens jedoch 5 Euro und 
höchstens 150 Euro.“. 

Bisher war die Gebühr in der Satzung auf 2,50 Euro festgelegt. Mit der neuen Regelung ist 
keine weitere Anpassung bei einer erneuten Änderung des Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetzes erforderlich.

Die Punkte (1) und (2) dienen lediglich der Konkretisierung aus der laufenden Praxis heraus. 

  

Finanzielle Auswirkungen:
Die Mahngebühren für die Stadtbibliothek beliefen sich im Jahr 2014 auf 239,10 Euro. Es ist mit einer 
Verdoppelung zu rechnen.
  

Anlage/n:
- 1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen
- Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen vom 07. Dezember 2011
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Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen 
vom 07. Dezember 2011 

 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M - V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), in Verbindung mit den §§ 
1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBL. M-V 2005, S. 146) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) 
wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom  24. Oktober  2011 folgende Satzung 
erlassen:  

 
§ 1 

Allgemeines 
 

(1) Die Stadtbibliothek Grevesmühlen ist eine öffentliche Einrichtung.  
 

(2) Jeder in Besitz eines Benutzerausweises ist im Rahmen dieser 
Benutzungssatzung berechtigt, Medien zu entleihen und Dienstleistungen der 
Stadtbibliothek in Anspruch zu nehmen. 

 
(3) Die aktuellen allgemeinen Öffnungszeiten werden durch Aushang in der 

Stadtbibliothek bekannt gegeben oder können über die Homepage der Stadt 
Grevesmühlen abgerufen werden. 

 
(4) Vorübergehende Schließungen aus wichtigem Grund sind durch den 

Bürgermeister zu genehmigen. 
 

(5) Medien sind: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audio-CDs, Tonbandkassetten, 
CDRoms, Videos, DVDs, und alle anderen zur Ausleihe angebotenen 
Datenträger. 

 
  

§ 2 
Anmeldung 

 
(1) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Anmeldung und die Ausstellung 

eines Benutzerausweises erforderlich. 
 
(2) Die Anmeldung erfolgt persönlich unter Vorlage eines gültigen 

Personaldokumentes oder eines gleichgestellten Ausweisdokumentes. 
Folgende Angaben sind dabei erforderlich: 

• Name 
• Vorname 
• Anschrift 
• Geburtsdatum 
• Telefonnummer 
• Bankverbindung 
• Email-Adresse 
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   2 

(3) Mit der bei der Anmeldung geleisteten Unterschrift wird diese 
Benutzungssatzung samt Gebührenverzeichnis (Anlage 1) anerkannt und 
gleichzeitig  der elektronischen Speicherung der persönlichen Daten 
zugestimmt. Grundlage für die Erhebung und Speicherung der Daten ist das 
Landesdatenschutzgesetz für Mecklenburg–Vorpommern (DSG M-V). 

 
(4) Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bedarf es für 

eine wirksame Anmeldung der schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter. Sie bestätigen durch ihre Unterschrift die Angaben zur Person und 
verpflichten sich zur Haftung für den Schadensfall sowie zur Begleichung der 
entstandenen vertraglichen Verbindlichkeiten. 

 
(5) Nach der Anmeldung und der Zahlung der damit verbundenen Gebühren nach 

Anlage 1 erhält jede Benutzerin und jeder Benutzer einen Benutzerausweis, 
der nicht übertragbar ist. Er berechtigt zur Ausleihe der Medien der 
Stadtbibliothek. 

 
(6) Der Verlust des Benutzerausweises ist der Stadtbibliothek sofort anzuzeigen. 

Die Ausstellung eines neuen Benutzerausweises erfolgt gegen Gebühr auf 
Antrag. Für Missbrauch haftet die Benutzerin oder der Benutzer. 

 
(7) Wohnungswechsel und Namensänderung sind der Stadtbibliothek 

unverzüglich mitzuteilen. Entstehen wegen ungenügender oder nicht 
bekanntgegebener Änderungen zusätzliche Kosten, so hat die Benutzerin 
oder der Benutzer diese zu tragen. 

 
(8) Der Benutzerausweis behält seine Gültigkeit bis zur Kündigung des 

Nutzungsverhältnisses. Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des 
jeweiligen Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr. Bei 
erstmaliger Festsetzung ist die Benutzungsgebühr sofort anteilig für die 
verbleibenden Monate des Jahres fällig. In den folgenden Kalenderjahren ist 
die Benutzungsgebühr jeweils am 15.01. des Jahre fällig. 

      
 

§ 3 
Entleihungen und Verlängerungen 

 
(1) Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Zeitschriften, DVD und Videos 

bis zu zwei Wochen, Bücher und andere Medien bis zu vier Wochen 
ausgeliehen werden. Die Stadtbibliothek kann für bestimmte Medien andere 
Ausleihfristen festlegen. Der jeweils gültige Rückgabetermin ist aus dem 
Qittungsdruck ersichtlich. Die Leitung der Stadtbibliothek ist berechtigt, 
ausgeliehene Medien in begründeten Fällen jederzeit zurück zu fordern. 

 
(2) Die neuesten Zeitschriften verbleiben bis zum Erscheinen der nächsten 

Ausgabe als Präsenzobjekte in der Stadtbibliothek. 
 

(3) Die Benutzerinnen und Benutzer haben die zur Ausleihe gewählten Medien 
vor der Mitnahme ordnungsgemäß verbuchen und entsichern zu lassen. 
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(4) Präsenzbestände werden nicht ausgeliehen, diese sind in der Bibliothek 
gekennzeichnet. 

 
(5) Für die fristgerechte Rückgabe und Verlängerung der Frist sind die 

Ausleihenden verantwortlich. 
 

(6) Die Ausleihfrist kann grundsätzlich auf Antrag verlängert werden. Bei 
vorliegenden Vorbestellungen und in anderen begründeten Fällen ist eine 
Fristverlängerung zu versagen. Die Stadtbibliothek kann bei Fristverlängerung 
die Vorlage der ausgeliehenen Medien verlangen. 

 
(7) Ausgeliehene Medien können kostenpflichtig vorbestellt werden. Die 

Benutzerin oder der Benutzer wird von deren Eintreffen benachrichtigt. 
 

(8) Für die Verfügbarkeit aller internetbasierten Dienste können keine Garantien 
übernommen werden. Bei der Benutzung des öffentlichen Internetzuganges ist 
die Nutzungsordnung für das Internetterminal der Stadtbibliothek 
Grevesmühlen zu beachten (siehe Anlage 2). 

 
(9) Die Ausleihe weiterer Medien kann von der Rückgabe angemahnter Medien 

sowie von der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen abhängig 
gemacht werden. 

 
(10) Nach Ablauf der Ausleihfrist wird die Rückgabe der entliehenen Medien 

angemahnt. Für nicht fristgemäß zurück gegebene Medien werden 
Säumnisgebühren entsprechend dem Gebührenverzeichnis der 
Stadtbibliothek (Anlage 1) erhoben. Säumnisgebühren entstehen ab dem 
ersten Tag nach  Ablauf der Ausleihfrist unabhängig von einer schriftlichen 
Mahnung oder davon, ob die Benutzerin oder der Benutzer bereits auf das 
Versäumnis hingewiesen wurde. 

 
 

§ 4 
Behandlung der Medien und Haftung 

 
(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, die Medien sorgfältig zu 

behandeln und sie vor Beschmutzungen, Beschädigungen und Verlust zu 
bewahren. 

 
(2) Der Zustand der ausgewählten Medien ist beim Empfang zu prüfen und etwa 

vorhandene Schäden unverzüglich anzuzeigen. Erfolgt keine Anzeige, so wird 
davon ausgegangen, dass die Medien in einwandfreiem Zustand übergeben 
wurden. 

 
(3) Für Schäden an den Medien sind die Benutzerinnen und Benutzer bzw. deren 

gesetzliche Vertretung entsprechend dem Gebührenverzeichnis der 
Stadtbibliothek (Anlage 1) schadenersatzpflichtig. Über die Art und Höhe des 
Schadenersatzes entscheidet die Leitung der Stadtbibliothek. 

 
(4) Das Abspielen von Ton- und Bildträgern (Musikkassetten, CDs, 

Videokassetten, DVDs u. ä.) darf nur auf handelsüblichen Geräten und unter 
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den von der Herstellerfirma vorgegebenen technischen Vorgaben erfolgen. 
Die Stadt Grevesmühlen übernimmt keine Haftung für die Beschädigung der 
Abspielgeräte der Benutzerinnen und Benutzer. 

 
(5) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung der 

entliehenen Medien entstehen, außer im Falle von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

 
(6) Beim Umgang mit den entliehenen Medien sind die Bestimmungen des 

Urheberrechts einzuhalten. Für Forderungen Dritter nach dem Urheberrecht, 
die sich aus der Verletzung dieser Vorschrift ergeben, haftet die Benutzerin 
oder der Benutzer bzw. deren gesetzliche Vertretung. Die Stadtbibliothek ist 
dabei von Forderungen Dritter frei zu halten. 

 
(7) Benutzerinnen oder Benutzer, in deren Wohnung eine meldepflichtige 

übertragbare Krankheit auftritt, dürfen die Stadtbibliothek während der Zeit der 
Ansteckungsgefahr nicht benutzen. Bereits ausgeliehene Medien sind vor 
deren Rückgabe zu desinfizieren. 

 
(8) Die Weitergabe ausgeliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet. Für dadurch 

auftretende Schäden haften die Entleiherinnen und Entleiher bzw. deren 
gesetzliche Vertretung. 

 
(9) Vor der Rückgabe entliehener Musik- und Videokassetten ist das Band auf 

den Anfang zurück zu spulen. 
 
 

§ 5 
Verhalten in den Räumen der Stadtbibliothek 

 
(1) Benutzerinnen und Benutzer der Stadtbibliothek sind gehalten, sich in allen 

Räumen jederzeit angemessen und rücksichtsvoll zu verhalten, so dass kein 
anderer Gast gestört wird. 

 
(2) Rauchen, Essen und Trinken sind in den Bibliotheksräumen untersagt. 

 
(3) Tiere dürfen grundsätzlich nicht mit in die Räume der Stadtbibliothek gebracht 

werden. Nach Absprache mit der Leitung der Stadtbibliothek können in 
begründeten Fällen Ausnahmen gemacht werden. 

 
(4) Fundsachen sind dem Personal der Stadtbibliothek abzuliefern. 

 
(5) Den Anweisungen des Personals der Stadtbibliothek ist Folge zu leisten. 

 
(6) Benutzerinnen und Benutzer, die gegen diese Bestimmungen verstoßen, 

können dauernd oder zeitweise von der Benutzung der Bibliothek 
ausgeschlossen werden. Über die Ausschließung entscheidet die Leitung der 
Bibliothek. 

 
(7) Während des Aufenthaltes in der Bibliothek sind mitgebrachte Taschen und 

ähnliche Behältnisse in die vorhandenen Schließfächer einzuschließen. Bei 
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Verlust des Schließfachschlüssels trägt die Benutzerin oder der Benutzer in 
vollem Umfang die Aufwendungen für den Ersatz des Schlosses. 

 
(8) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Wertsachen und Geld der Gäste. 

 
(9) Die Aufsicht über minderjährige Kinder obliegt den Erziehungsberechtigten. 

Sie sind auch zum Ersatz der Schäden verpflichtet, welche die Kinder in den 
Räumen oder an den Einrichtungsgegenständen der Stadtbibliothek während 
der Benutzung oder an den ausgeliehenen Medien außerhalb der Räume der 
Stadtbibliothek verursachen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Personals der Stadtbibliothek maßgeblich zum Schadenseintritt 
beigetragen hat. Diese Verpflichtung zum Ersatz des Schadens ist 
unabhängig vom Alter der Schaden verursachenden minderjährigen Person. 

 
 

§ 6 
Gebühren 

 
(1) Die Benutzung der Stadtbibliothek ist grundsätzlich kostenlos. Einzelne 

Leistungen der Stadtbibliothek sind jedoch gebührenpflichtig. 
 

(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis für die 
Stadtbibliothek Grevesmühlen, welches Bestandteil dieser Bibliothekssatzung 
ist (Anlage 1). 

 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Benutzung 

der Stadtbibliothek Grevesmühlen vom 16. September 1996 und die Satzung 
der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren durch die 
Stadtbibliothek vom 09. September 1996 außer Kraft. 

 
 
Grevesmühlen, den 07.12.2011 

 
 
 
___________________________ 
Jürgen Ditz       (Dienstsiegel) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorliegende Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.12.2011 angezeigt. Ein Verstoß 
gegen die Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann 
nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend 
gemacht werden. Es wird auf die Regelungen der §§ 92 Abs. 3, 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen. 
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Anlage 1 

Gebührenverzeichnis für die Stadtbibliothek Grevesmühlen 
 
 

§ 1. Benutzungsgebühr 
 

(1) Ausweise mit einer Gültigkeit von einem Jahr 
 

 Normaltarif Tarif ermäßigt 
Familienkarte 20,00 € 16,00 € 
Erwachsene 15,00 € 12,00 € 
Kinder bis 18 Jahre 8,00 € 6,00 € 
Gruppenkarte 
städtische Schulen und 
Kindertagesstätten 0,00 € 0,00 € 
Andere Gruppenkarten 
ab 10 Personen 15,00 €  

 
 
(2) Ausweise mit einer Gültigkeit von einem Monat 
 

 Normaltarif Tarif ermäßigt 
Familienkarte 5,00 € 3,50 € 
Erwachsene 2,00 € 1,50 € 
Kinder bis 18 Jahre 1,00 € 0,50 € 

 
 
(3) Ausstellung eines Ersatzausweises bei Verlust  pauschal                4,80 € 
 
(4) Die Zahlung für die Leistungen nach den Absätzen 1-3 ist sofort fällig.  
 
 

§ 2. Benachrichtigungen 
 
(1) Gebühren 

 Normaltarif Tarif ermäßigt 
Benachrichtigung bei 
Vorbestellung 1,50 € 1,00 € 
Sonstige schriftliche 
Benachrichtigungen 2,00 € 1,50 € 

 
(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit dem nachweislich korrekten Versenden der 

Benachrichtigung an den richtigen Adressaten und ist sofort fällig. 
 
 

§ 3. Sonstige Leistungen 
 
(1) Gebühren 
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 Normaltarif Tarif ermäßigt 
Kopien/Ausdrucke je 
Seite 

0,15 € 0,15 € 

Fachinformationsservice 2,50 € 2,50 € 
Internetnutzung je 
angefangene halbe 
Stunde 1,50 € 1,00 € 

 
(2) Die Gebühren sind im Voraus fällig und unabhängig von der Qualität des 

Resultats, sofern nicht das Personal der Stadtbibliothek eine mindere als die 
durchschnittliche Qualität durch Verschulden oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt hat. 

 
 

§ 4. Säumnis 
 
(1) Die Säumnisgebühr für Medieneinheiten, bei denen die Leihfrist überschritten 

wurde, beträgt ab dem ersten Kalendertag nach Ablauf der Leihfrist pro Medium 
0,10 €. Die Obergrenze pro Medium liegt bei 5,00 €. Danach erfolgt die 
Vollstreckung durch die Stadtkasse zu den gesetzlich vorgegebenen 
Bedingungen. 

 
(2) Für jede schriftliche Mahnung entstehen zusätzlich pauschale Mahngebühren in 

Höhe von 2,50 €. 
 
(3) Nach der zweiten Mahnung wird der Vorgang automatisch ohne weitere 

Ankündigung an die Vollstreckungsabteilung des Stadt Grevesmühlen 
abgegeben. 

 
(4) Die Säumnisgebühren entstehen mit dem Eintritt der Säumnis und sind sofort 

fällig. 
 
 

§ 5. Beschädigungen 
 
(1) Umfang des Schadensersatzes 

 
Verlust oder 
Beschädigung von 
Strichcodeetiketten 

 2,50  € 

 
Für irreparabel beschädigte Medien ist entweder Ersatz in Geld oder 
Naturalrestitution zu leisten. Ansonsten sind die für die Reparatur notwendigen 
Aufwendungen zu erstatten. 

 
(2) Die Verpflichtung zum Ersatz des Schadens entsteht sofort nach 

Geltendmachung des Anspruchs.  
 
(3) Für den Fall der schriftlichen Geltendmachung des Anspruchs wird zusätzlich 

eine Gebühr nach § 2. Abs. 1, 2. Alternative in Höhe von 1,50 € erhoben. 
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(4) Muss der Ersatz des Schadens angemahnt werden entstehen zudem Gebühren 
nach § 4. 

 
 

§ 6. Ermäßigungen 
 
(1) Ermäßigungen werden gewährt für Teilnehmer des freiwilligen sozialen Jahres, 

Eltern im Erziehungsjahr (für den jeweils anspruchsberechtigten Elternteil), 
Rentner, Schwerbehinderte, Empfänger von Leistungen nach den 
Sozialgesetzbüchern II, III und XII, Wehrdienstleistende sowie Dienstleistende 
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG). 

 
(2) Das Vorliegen der Ermäßigungstatbestände ist durch Beibringung geeigneter 

Unterlagen nachzuweisen. 
 

(3) Wer die Stadtbibliothek länger als ein Jahr nutzen möchte und die Gebühren für 
die Ausstellung des Benutzungsausweises im Lastschriftverfahren entrichtet, 
erhält auf die Gebühr nach § 1 Abs. 1 eine pauschale Ermäßigung von 1,00 €. 
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1. Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen 

vom … 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M - V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), in Verbindung mit 
den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBL. M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach 
Beschluss der Stadtvertretung vom ……………. die 1. Satzung zur Änderung der Satzung für 
die Benutzung der Stadtbibliothek Grevesmühlen erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
(1) In § 2 (Anmeldung) Absatz 8, Satz 1 wird vor dem Wort „Kündigung“ das Wort 

„schriftlichen“ ergänzt. 
 
(2) In § 6 (Gebühren) werden die Absätze 1 und 2 gestrichen und durch folgenden Wortlaut 

ersetzt: 
 
„Leistungen der Stadtbibliothek Grevesmühlen sind gebührenpflichtig. Die Höhe der 
Leistungen richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis für die Stadtbibliothek 
Grevesmühlen, welches Bestandteil dieser Satzung ist (Anlage 1). 

 
 
(3) In der Anlage 1 (Gebührenverzeichnis für die Stadtbibliothek Grevesmühlen) erhält in § 

4 (Säumnis) der Absatz 2 folgenden neuen Wortlaut: 
 

„Für jede schriftliche Mahnung entstehen zusätzlich zur Säumnis pauschale 
Mahngebühren nach dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz in der jeweils gültigen 
Fassung.“ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzungsänderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Grevesmühlen, den  
 
 
 
Jürgen Ditz 
Bürgermeister        (Dienstsiegel) 
 
 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-567
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
hier: Aufhebung des Beschlusses Nr. VO/12SV/2014-511 vom 
08.12.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur Satzung der Stadt 
Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Altstadt“ (Teilbereich IV) vom 08.12.2014 Vorlage-Nr. VO/12SV/2014-
511.

    

Sachverhalt: 
Die Verwaltung empfiehlt den Beschluss VO/12SV/2014-511 vom 08.12.2014 wegen Nicht- 
übereinstimmung der Anlage 1- Auflistung der im Geltungsbereich befindlichen Flurstücke- 
mit der Anlage 2- Lageplan (Geltungsbereich) der Teilaufhebungssatzung für den Teilbereich 
IV aufzuheben und neu zu fassen. Der Beschluss wurde noch nicht bekannt gemacht.

 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine

  

Anlage/n:

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-568
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
hier: Teilbereich IV
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Teilaufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" für den Teilbereich IV mit 
Grundstücken, die in der August-Bebel-Straße und Kirchstraße belegen sind, als Satzung.

Der Satzungstext mit dem Lageplan und der Flurstücksliste sind als Anlage beigefügt und 
Bestandteil  des Beschlusses / der Satzung.

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss auszufertigen 
und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister beauftragt, beim 
zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II der 
Grundbücher, der von dieser Teilaufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu 
beantragen.

    

Sachverhalt: 
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet "Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Teilbereich IV umfasst ein Areal mit Grundstücken der August-Bebel-Straße und der 
Kirchstraße, wie in Anlage 1 (Geltungsbereich Teilbereich IV) dargestellt. Zum Teilbereich IV 
gehören insgesamt 31 Flurstücke, davon befinden sich 8 Flurstücke im Eigentum der Stadt.

Den Eigentümern des Teilbereiches IV wurden solche vorzeitigen und freiwilligen 
Ablösevereinbarungen angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand vom 
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Vorlage VO/12SV/2015-568 Seite: 2/2

23.10.2014 sind freiwillige Vereinbarungen für 15 Grundstücke (entspricht 17 Flurstücke) im 
Teilbereich IV abgeschlossen worden.  Der Stadtsanierung flossen damit 32.461,74 € zu.

Für den Teilbereich IV sind die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und 
die Sanierungsziele erreicht. Aus diesem Grund soll dieser Teilbereich aus dem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet  "Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" ist  daher 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für den Teilbereich IV aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde, durch den die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ganz oder teilweise aufgehoben wird, als 
Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen.

 

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von  ca. 22 T€ zu erwarten, die für die Stadtsanierung wieder eingesetzt 
werden.
  

Anlage/n:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" mit Anlage 1 (Lageplan) und Anlage 2 
  (Flurstücksliste)

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-569
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die 
Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a gemäß § 12 Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 
Abs. 2 BauGB  für die Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a auf der Grundlage des in der Anlage beigefügten Antrages der Grundstückseigentümer 
vom 07.02.2015 (PE am 13.02.2015) unter der Voraussetzung der Übernahme sämtlich 
anfallender Kosten durch die Antragsteller. Die Zielsetzung besteht darin, den vormals 
gewerblich genutzten hinteren Bereich der Grundstücke R.-Breitscheid-Str. 14 und 16 einer 
geänderten Nutzung zu zuführen und den bereits vorhandenen Gartenbaubetrieb auf dem 
Grundstück Nr. 16a planungsrechtlich zu sichern sowie zusätzlich auf diesem Grundstück 
Baurecht für die Errichtung einer Wohnung zu schaffen.
        

Sachverhalt:
Auf der Grundlage des § 12 (2) BauGB hat die Gemeinde/Stadt auf Antrag eines 
Vorhabenträgers über die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden.
    

Finanzielle Auswirkungen:
Sämtliche anfallenden Kosten werden von den Antragstellern übernommen. Dies beinhaltet 
auch die von der Stadt zu erhebende Verwaltungspauschale in Höhe von 5.000 Euro für zu 
erbringende Verwaltungsleistungen, insbesondere für Bekanntmachungen und Auslagen, 
sowie des allgemeinen Verwaltungsaufwandes für das Bebauungsplanverfahren.
Die Stadt ist generell von Kosten freizuhalten.
    

Anlage/n:
- Antrag der Grundstückseigentümer vom 07.02.2015
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